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ALLGEMEINE BEDINGUNGEN der Union des Industries des 
Technologies de Surfaces (Industriegewerkschaft der 

Oberflächenbehandlungstechnologie) 
 

MITGLIED DER FEDERATION DES INDUSTRIES MECANIQUES (VERBAND 

DER MASCHINENBAU- UND MATERIALVER ARBEITUNGSINDUSTRIEN) 

 
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen, nachfolgend als AB bezeichnet, 

erläutern die geschäftlichen Gepflogenheiten des Sektors der 

Oberflächenbehandlung und -beschichtung. Zu diesem Zweck wurden sie beim 

Bureau des Usages (Büro für geschäftliche Gepflogenheiten) des 
Handelsgerichts Paris hinterlegt.  
Sie regeln sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen dem Anbieter-Unternehmen,  

nachf olgend als „Lief erant“ bezeichnet und dem Auf traggeber-Unternehmen, 

nachf olgend als „Kunde“ bezeichnet, in Bezug auf  jeden Vertrag, jeden Auf trag sowie 
auf  alle Bestellungen, die innerhalb eines Rahmenauf trags getätigt werden. Sie 

wurden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und geltenden 

Vorschrif ten, insbesondere aus dem f ranzösischen Handelsgesetzbuch, v erf asst. 

Gemäß Artikel L441-6 des f ranzösischen Handelsgesetzbuchs bilden sie die alleinige 
Grundlage der Geschäf tsv erhandlung. 

Jegliche v on diesen allgemeinen Bedingungen abweichenden Bestimmungen 

bedürf en der ausdrücklichen Genehmigung des Lief eranten in Schrif tf orm. 
Sie heben alle gegenteiligen Bestimmungen auf , die in irgendeiner Weise v om 

Kunden v erf asst wurden und nicht ausdrücklich und in Schrif tf orm vom Lieferanten 

bestätigt wurden. 

Unter „Schrif tf orm“ wird im Sinne dieser allgemeinen Bedingungen jedes Dokument 
v erstanden, das auf  einem Papierträger, per Fax oder, v orbehaltlich der v orherigen 

Einwilligung beider Parteien, auf  elektronischem Weg erstellt wird.  

Die Verträge und Bestellungen zwischen dem Lief eranten und dem Kunden beziehen 

sich auf  eine Leistung im Rahmen einer v erarbeitenden Tätigkeit , die in Form einer  
Herstellung und/oder Bearbeitung auf  Verlangen des Kunden erf olgt, und erf üllen 

deshalb auf grund ihrer Art und unabhängig v on ihrer Form die rechtlichen 

Bedingungen des Werkv ertrags.  
 

1. - INHALT UND ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGS 

1.1 - Inhalt des Vertrags 
Folgende Dokumente gelten als Vertragsbestandteil und besitzen allein 
Vertragscharakter:  

- die v orliegenden allgemeinen Bedingungen  

- die besonderen Bedingungen, mit denen sich beide Parteien einv erstanden erklärt 

haben, insbesondere das Lastenhef t, sof ern es ausdrücklich bestätigt wurde 
- die Bestellung, die durch ein übliches Kommunikationsmittel bestätigt wurde, 

insbesondere durch Rückschein oder Bestellbestätigung  

- die Dokumente des Lief eranten, die die v orliegenden allgemeinen Bedingungen 

ergänzen  
- die Analy sen, Kostenv oranschläge und technischen Dokumente, die v or dem 

Verf assen des Hauptv ertrags übermittelt und v on den Parteien bestätigt wurden 

- der Lief erschein 
- die Rechnung 

1.2 - Lastenheft, Ausschreibung und Angebot 
Jede Ausschreibung und jede Bestellung muss sich auf  ein technisches Lastenheft 

beziehen, das die erf orderlichen Beschreibungen enthält und insbesondere die Art 
des zu bearbeitenden Werkstof fs und die Behandlungen, die gegebenenf alls bereits 

an diesem v orgenommen wurden, angibt.  

Das Angebot gilt nur als v erbindlich, wenn es an eine Gültigkeitsf rist gebunden ist. 

Ebenso kann jede Änderung des Lastenhef tes oder der zur Probe v orgelegten Muster 
zu einer entsprechenden Anpassung des Angebots f ühren. 

1.3 - Bestellung 
Der Vertrag erlangt seine v olle Gültigkeit erst mit der ausdrücklichen Annahme der 

Bestellung durch den Lief eranten. 
Die Annahme der Bestellung erf olgt in Schrif tf orm über ein übliches 

Kommunikationsmittel.  

Jede ausdrücklich durch den Lief eranten angenommene Bestellung, die als 
einmaliger Auf trag oder innerhalb eines Rahmenauf trags erf olgt, impliziert  

automatisch das Einv erständnis des Kunden mit dem Angebot des Lief eranten. 

1.3.1- Feste Bestellung 
Die f este Bestellung legt die Mengen, Preise, Fristen und logistischen Bedingungen 
v erbindlich f est. 

1.3.2 – Rahmenauftrag 
Unbeschadet der in Artikel 1174 des Code Civ il v orgesehenen Bedingungen muss 

der Rahmenauf trag die nachf olgend auf gef ührten Bedingungen erf üllen.  
- Er ist durch die v ereinbarte Frist zeitlich beschränkt.  

- Er legt die Eigenschaf ten und den Preis der Produkte f est. - Bei Unterzeichnung des 

Rahmenauf trags werden die Höchst- und Mindestmengen sowie die 

Ausf ührungsf risten f estgelegt. 
- Die einzelnen Lief erauf träge bestimmen exakte Mengen sowie die Fristen, die sich 

innerhalb der Zeitspanne des Rahmenauf trags bef inden. Wenn der Kunde 

quantitativ e Anpassungen v ornimmt, die um mehr als 15 % v on den Schätzungen 
des gesamten Rahmenauf trags oder der einzelnen Lief erauf träge abweichen, 

bewertet der Lief erant die Folgen dieser Schwankungen. 

Bei einer Schwankung nach oben oder nach unten v erständigen sich die Parteien, 

um f ür die Folgen dieser Abweichung, die das Gleichgewicht des Vertrags zum 
Nachteil des Lief eranten v erändern könnten, eine Lösung zu f inden.  

Bei einer Schwankung nach oben müssen die Bedingungen, insbesondere die 

Fristen korrigiert werden, und der Lief erant bemüht sich, der Nachf rage des Kunden 

in Bezug auf  Mengen und Fristen zu entsprechen, sof ern seine Kapazitäten 
(Produktionsmittel, Transportmöglichkeiten, Zulief erer, Personal, f inanzielle Mittel 

usw.) dies zulassen. 

1.3.3 - Änderung und Stornierung der Bestellungen 
Jede Änderung des Vertrags durch den Kunden bedarf  der v orherigen schrif tlichen 
Einwilligung des Lief eranten. 

Die Bestellung impliziert das unwiderruf liche Einv erständnis des Kunden. Folglich 

kann sie nur mit dem v orausgehenden ausdrücklichen Einv erständnis des 

Lief eranten storniert werden. In diesem Fall erstattet der Kunde dem Lief eranten alle 
entstandenen Kosten (insbesondere die Kosten spezif ischer Ausstattungen, 

Forschungsausgaben, Personal- und Versorgungskosten, Kosten f ür Werkzeuge) 

und entschädigt ihn f ür alle direkten und indirekten Folgen, die sich daraus ergeben. 
Darüber hinaus bleibt die bereits geleistete Anzahlung Eigentum des Lief eranten.  

2- PREIS 
2.1 - Wenn v or der Ausf ührung des Projekts zwischen den Parteien keine 

Einigung über den Preis zustande kommt, berechnet der Lief erant den Preis auf  der 
Grundlage seines Angebots. Wenn kein bezif f ertes Angebot existiert, legt der 

Lief erant den Preis der Leistung auf  der Grundlage seiner eigenen Daten und 

Kriterien f est und der Kunde muss den auf  diese Weise zustande gekommenen Preis 

begleichen.  
Die Preise v erstehen sich ohne Steuern und „ab Werk“.  

Der Preis bezieht sich ausschließlich auf  die Produkte und Leistungen, die im 

Angebot beschrieben wurden.  

Die Zahlung erf olgt in Euro, sof ern im Vertrag keine besonderen Bestimmungen 
existieren, die eine andere Währung v orsehen.  

Eine Bearbeitungspauschale in Form einer Mindestgebühr wird durch den 

Lief eranten in Rechnung gestellt. 
2.2 - Die Preise gelten f ür die alleinigen Verarbeitungstätigkeiten, nicht inbegrif f en 

sind sämtliche Nebenkosten wie z. B.: Transportkosten, Zustellungsgebühren, 

Verpackungskosten, Kosten f ür besondere Kontrollen, 

Konf ormitätsbescheinigungen, spezif ische Versicherungen, Steuern usw...  
2.3 - Wenn eine v ertragliche Preisanpassungsklausel existiert, wird nach dem 

Veröf f entlichungsdatum der entsprechenden Preisindices eine Rechnung 

ausgestellt, die die zum Lief erzeitpunkt erstellte Rechnung ergänzt. 

2.4 - Bei Wiederholungsbestellungen bewirken Änderungen der Art, der 
Eigenschaf ten oder der Auf machung des Grundwerkstof f s bzw. der Einzelteile eine 

Neuv erhandlung des Preises. 

3- LIEFERFRISTEN 
3.1  Als Beginn der Lief erf risten gilt der späteste der f olgenden Termine:  

 - Datum der endgültigen Annahme der Kundenbestellung  

- Ankunf tsdatum der zu v erarbeitenden Einzelteile sowie aller technischer 

Dokumente bzw. aller Elemente, die f ür die Durchf ührung der Leistung 
erf orderlich sind, bei den Zulief erern 

- der Annahmedatum der Muster-Einzelteile 

- Leistungsdatum der ev entuell v ereinbarten Anzahlung 

Sof ern keine gegenteilige Vereinbarung v orliegt, gilt die Lief er- bzw. Ausf ührungsf rist 
als unv erbindlicher Anhaltspunkt. 

3.2 - Jeder Umstand, der dem Lief eranten oder dem Kunden die Erf üllung seiner 

Pf lichten v erunmöglicht, bewirkt eine Verlängerung der v ertraglichen Fristen: Dies gilt 

bei Fällen höherer Gewalt oder v ergleichbaren Ereignissen wie z. B. Unwetter, 
Versorgungsengpässe, unbeabsichtigte Produktionseinstellung usw.  

Die säumige Partei muss die andere Partei über diesen Umstand inf ormieren, sobald 

er eintritt, und beide müssen sich darauf hin unv erzüglich über die zu ergreif enden 
Maßnahmen v erständigen. 

3.3 - Wenn die Einzelteile innerhalb eines Monats nach der Mitteilung ihrer  

Verf ügbarkeit nicht v om Kunden abgeholt werden, stellt der Lief erant 

Lagerungskosten in Rechnung, und die Einzelteile werden auf  Rechnung und Gef ahr 
des Kunden auf bewahrt. 

Wenn innerhalb v on zwei Monaten ab Beginn der v orgesehenen Frist keine Abholung 

erf olgt, hat der Lief erant das Recht, über diese Einzelteile zu v erf ügen bzw. sie zu 

v ernichten, unter der Voraussetzung, dass er dem Kunden dies mitteilt.   
3.4 - Jede Vertragsstraf e bedarf  der Zustimmung des Lief eranten.  

Säumnisgebühren f ür v erspätete Lief erungen oder Verzögerungen in der Ausf ührung 

der Leistung können v om Kunden nur erhoben werden, wenn sich der Lief erant 

explizit und in Schrif tf orm mit einer solchen Regelung einv erstanden erklärt hat. 

4 - TRANSPORT 
4.1 - Im Allgemeinen gelten die Bedingungen des Lief eranten f ür die Einzelteile,  

die sich in seinen Lager- oder Produktionsstätten bef inden und dort v om Kunden 
abgeholt werden. 

Die Waren werden auf  Rechnung und Gef ahr des Kunden bef ördert, unabhängig v on 

Verpackungsherkunf t oder Transportart. Diese Bestimmung gilt f ür alle Transporte, 

d. h. f ür die Einzelteile bei Ankunf t und Abholung, unabhängig v on den Versand- bzw. 
Bestimmungsorten. 

4.2 - Wenn die Einzelteile durch den Kunden zum Lief eranten bef ördert werden,  

muss dieser Transport f rachtf rei erf olgen, sofern keine anderslautende, im Voraus 

getrof f ene Vereinbarung besteht. Die auf  den Versandscheinen v ermerkten 
Gewichts- und Mengenangaben werden erst bei Erhalt durch den Lief eranten als 

gültig betrachtet. 

4.3 - Verpackungen: Sof ern keine anderslautende Bestimmung v orliegt, muss 

der Kunde seine Einzelteile in angemessener Verpackung lief ern, um jegliche 
Beschädigung während des Transports zu v ermeiden. Diese Verpackungen müssen 

so beschaf f en sein, dass sie f ür die Rücksendung wieder v erwendet werden können.  

Bei beschädigten oder ungenügenden Verpackungen ist der Lief erant berechtigt, 
diese zu ersetzen und in Rechnung zu stellen, sof ern der Kunde im Voraus dav on in 

Kenntnis gesetzt wird.  

4.4 - Bei Rücksendung der v erarbeiteten Einzelteile ist der Kunde v erpf lichtet, bei 

deren Eintref f en jegliche Gewichts- und Mengenkontrollen durchzuf ühren und 
gegebenenf alls beim Spediteur jegliche Vorbehalte einzureichen, ohne dass dies 

jedoch eine Verzögerung in der Begleichung der Rechnung rechtf ertigen könnte.  

4.5 - Wenn der Lief erant den Auf trag hat, den Versand durchzuf ühren oder  

durchf ühren zu lassen, handelt er nur als Bev ollmächtigter des Kunden, 
insbesondere in Bezug auf  die Zahlung. Folglich ist er in diesem Fall berechtigt, seine 

sämtlichen Auslagen und seine eigenen Kosten in Rechnung zu stellen.  
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4.6 - Wenn der Kunde die Leistungen eines Spediteurs oder Kommissionärs in 

Anspruch genommen hat oder diesen bestimmt hat, muss er sich um die Bonität 

dieses Spediteurs oder Kommissionärs kümmern und den Lief eranten gegen die 

Folgen seines Ausf alls absichern. 
4.7 - Wenn der Kunde zur Abholung der Waren, die f ür einen Dritten bestimmt sind, 

einen Kommissionär oder Spediteur in Anspruch genommen hat: 

- hat dieser Dritte die Eigenschaf t des Empf ängers im Sinne v on Artikel L 
132-8 des f ranzösischen Handelsgesetzbuchs 

- hat der Kunde die Eigenschaf t des Versenders im Sinne dieses Artikels 

und ist zur Unterzeichnung des Frachtbrief s v erpf lichtet. 

5 - AUSFÜHRUNGS-, ABNAHME- UND GARANTIEBEDINGUNGEN  
5.1 - Ausführungsbedingungen 
5.1.1 - Der Lief erant v erpf lichtet sich, seine Leistungen in Übereinstimmung mit dem 

Vertrag und unter Einhaltung der bewährten Praxis sowie gemäß den Ausf ührungs- 

und Garantiebedingungen, die unter dem nachf olgenden Punkt 5.4 erläutert werden,  
auszuf ühren. 

5.1.2 - Um eine einwandf reie Ausf ührung des Projekts im Einv ernehmen mit dem 

Kunden zu gewährleisten, behält sich der Lief erant das Recht zur Vernichtung v on 

Einzelteilen im Rahmen einer Anpassung oder Kontrolle während der Herstellung 
oder im Anschluss daran v or. 

5.1.3 - Solange sich die Einzelteile im Besitz des Lief eranten bef inden, und 

insbesondere während der Ausf ührung der Verarbeitung, unterliegt die Haf tbarkeit 
des Lief eranten den Artikeln 1789 f f  des Code Civ il.  

Sof ern keine ausdrückliche anderslautende Vereinbarung v orliegt, beschränkt sich 

die Haf tbarkeit des Lief eranten auf  den Verlust seiner geleisteten Arbeit an den 

v erloren gegangenen oder beschädigten Einzelteilen, solange kein schwerwiegender  
Verstoß gegen die Regeln der Umsicht, Kompetenz und Sorgf alt, die üblicherweis e 

bei einer Tätigkeit dieser Art gelten, nachgewiesen wurde. 

5.1.4 - In Anwendung v on Artikel 1790 des Code Civ il wird der Gegenwert der durch 

den Lief eranten erf olgten Bearbeitung oder Beschichtung dem Kunden in Rechnung 
gestellt, wenn die dem Lief eranten anv ertrauten Einzelteile v ersteckte Mängel  

auf gewiesen haben und auf grund ihrer mangelhaf ten Qualität unbrauchbar geworden 

sind. 

Ganz allgemein kann der Lief erant nicht f ür Beeinträchtigungen an diesen 
Einzelteilen haf tbar gemacht werden, wenn die durch den Kunden überlassenen oder 

durch ihn bestimmten Rohmaterialien Konf igurations- oder Materialmängel 

auf gewiesen haben, und der Lief erant kann dem Kunden sämtliche daraus  
entstandenen Kosten in Rechnung stellen. 

5.2 - Abnahmebedingungen 
5.2.1 - Wenn eine Abnahme vorgesehen wurde,  müssen die entsprechenden 

Bedingungen bei der Bestellung in gegenseitigem Einv ernehmen f estgelegt werden. 
Andernf alls erf olgt die Abnahme gemäß den nachf olgend dargelegten Bedingungen.  

5.2.1.1 - In den Werkstätten des Lieferanten  

Die Abnahme erf olgt in den Werkstätten des Lief eranten zu dem Termin, der 

zwischen den beteiligten Parteien v ereinbart wurde. 
Wenn der Kunde bei den Abnahmeprüf ungen nicht anwesend ist bzw. sich nicht 

v ertreten lässt, gilt die Abnahme dennoch als kontradiktorisch erf olgt.  

5.2.1.2 - Beim Kunden oder Benutzer 
Die Abnahme kann jedoch auf  Verlangen des Kunden mit dem Einv erständnis des 

Lief eranten beim Kunden oder beim Endnutzer stattf inden.  

5.2.1.3 - Bei verarbeiteten Einzelteile, nach der Beschichtung  oder Bearbeitung 

Nach der Verarbeitung, Montage oder Installation kann keine Abnahmeprüf ung 
stattf inden, und die Einzelteile gelten in diesem Fall als durch den Kunden 

angenommen. 

Jedoch ist eine schrif tlich f estgehaltene, v on dieser Bestimmung abweichende 

Regelung zulässig, f alls der Mangel praktisch nur bei der Verarbeitung oder Montage 
erkennbar ist. 

Wenn während dieser Maßnahmen kein Mangel f estgestellt wurde, kann keine 

Beanstandung berücksichtigt werden. 

5.2.2 - Nach der Abnahme ist der Lief erant v on jeder Haf tung f ür jeglichen äußerlich 
erkennbaren Mangel bzw. f ür jeden Mangel, der durch die Kontrollv erf ahren, die bei  

der Prüf ung der Einzelteile angewandt wurden, unter normalen Umständen hätte 

f estgestellt werden müssen, entbunden. 

5.3 - Kontrolle nach der Lieferung 
5.3.1 - Wenn keine kontradiktorische Abnahme v orgesehen ist, gilt die Abnahme 

nach Ablauf  v on 48 Stunden nach der Bereitstellung der Waren und in jedem Fall v or 

ihrer Verwendung oder Montage in einem Sy stem oder Teilsy stem als 
kontradiktorisch und akzeptiert. 

5.3.2 - Nach Ablauf  dieser Frist ist der Lief erant v on jeder Haf tung f ür jeglichen 

äußerlich erkennbaren Mangel bzw. f ür jeden Mangel, dessen Feststellung die 

üblicherweise in diesem Bereich angewandten Kontrollv erf ahren bzw. die durch den 
Kunden eingesetzten spezif ischen Methoden ermöglicht hätten, entbunden. 

5.4 - Ausführungsbedingungen des Lieferanten  
Die Haf tbarkeit des Lief eranten ist streng auf die Einhaltung der Angaben des Kunden 

im Lastenhef t bzw. in jedem anderen v ertraglichen Dokument beschränkt.  
Tatsächlich ist der Kunde auf grund seiner beruf lichen Kompetenz innerhalb seines 

Fachgebiets und entsprechend der industriellen Produktionsmittel, über die er 

v erf ügt, zu einer präzisen Def inition des Projekts in der Lage, gemäß seinen eigenen 
industriellen Daten oder den industriellen Daten seiner Kunden und entsprechend 

des zu bearbeitenden Materialty ps sowie des industriellen Ergebnisses und der  

Nutzung, f ür die er das Einzelteil bestimmt. 

Der Lief erant muss das v om Kunden bestellte Projekt unter Einhaltung der bewährten 
Praxis seiner Branche ausf ühren.  

6 - BEANSTANDUNGEN 
6.1 -  Beanstandungen müssen schrif tlich und unv erzüglich nach der Feststellung 

des Mangels erf olgen. Alle erf orderlichen Maßnahmen müssen ergrif f en werden, um 
dem Lief eranten die Anerkennung dieses Mangels und die Beschränkung seiner Folgen 

zu ermöglichen. 

6.2 - Eine Beanstandung berechtigt den Kunden nicht dazu, die Instandsetzung 

der strittigen Einzelteile selbst durchzuf ühren oder durch einen Dritten durchf ühren 
zu lassen, sof ern keine schrif tliche Genehmigung des Lief eranten v orliegt.  

7 - HAFTBARKEIT DES LIEFERANTEN BEI VERLUST BZW. BESCHÄDIGUNG 

DER EINZELTEILE UND BEI AUSSCHUSS 
7.1 - Bei Verlust oder Beschädigung der Einzelteile während der Arbeit sowie bei 

anf allendem Ausschuss auf grund v on Mängeln, die v om Lief eranten anerkannt 

werden, ist Letzterer v erpf lichtet, nach Ermessen des Kunden entweder eine dem 

Gegenwert der geleisteten Arbeit entsprechende Gutschrif t zu erstellen oder die  

Arbeit erneut auszuf ühren, so weit möglich anhand der Originaleinzelteile, andernf alls 

anhand neuer Einzelteile, die durch den Kunden gelief ert werden. 

Wenn die endgültige Unbrauchbarkeit eines Einzelteils erwiesen ist, kann der  
Zulief erer v erpf lichtet werden, sich an dessen Ersetzung zu beteiligen, und dies 

maximal in Höhe eines Betrags, der seinem Wert ohne Steuer, ausgedrückt als 

Selbstkostenpreis, entspricht und in keinem Fall das Doppelte des Beschichtungs - 
oder Bearbeitungspreises überschreiten darf .  

Um eine ergänzende Schadensersatzleistung geltend machen zu können, ist der  

Kunde v erpf lichtet, diese Regelung v on Anf ang an in den Vertrag auf zunehmen und 

inf olgedessen den Wert der anv ertrauten Ware schrif tlich zu erklären, sodass der 
Preiszuschlag im Rahmen dieser zu übernehmenden Zusatzgarantie bewertet  

werden kann. 

7.2 - Die Einzelteile, deren Ausbesserung der Kunde v erlangt hat, werden zu 

diesem Zweck in die Werkstatt des Lief eranten zurück gesandt.  
In diesem Fall werden die entstehenden Kosten, z. B. f ür Demontage, erneute 

Montage und Abholung, v om Kunden übernommen. 

7.3 - Sof ern kein ausdrückliches Einv erständnis des Lief eranten v orliegt, ist seine 

Haf tbarkeit streng auf  die hier dargelegten Pf lichten beschränkt, und er kann zu 
keiner weiteren Schadensersatzleistung, die aus irgendwelchen Gründen geltend 

gemacht werden könnte, v erpf lichtet werden. 

8 - FÄLLE EINES HAFTPFLICHTAUSSCHLUSSES 
8.1 - Die Haf tpf licht des Lief eranten ist in f olgenden Fällen ausgeschlossen: 

- wenn sich herausstellt, dass der v om Kunden zur Verf ügung gestellte oder v erlangte 

Werkstof f mangelhaf t ist, nicht mit dem vereinbarten Werkstof f übereinstimmt oder 

nicht f ür die bestellte Verarbeitung v orgesehen oder geeignet ist  
- wenn v or der Bereitstellung an den Einzelteilen Verarbeitungen v orgenommen 

wurden, die aber nicht durch den Lief eranten erf olgten bzw. über die er nicht 

inf ormiert war 

- bei Mängeln, die entweder auf  die Beschaf f enheit der Einzelteile oder auf  eine 
Planung, Lagerung oder Behandlung, die v om Kunden v erlangt wurde bzw. auf  eine 

Verwendungs-, Auf bewahrungs- oder Bef örderungsart, die f ür die betref f enden 

Einzelteile ungeeignet ist, zurückzuf ühren sind. 

8.2 - In keinem Fall kann der Lief erant f ür Kosten haf tbar gemacht werden, die 
auf grund nicht übereinstimmender Ausstattung, die ohne Kontrolle und Abnahme an 

die Produktionsstätte v ersandt wurde, entstehen. 

8.3 - Der Lief erant geht in Bezug auf  die Muster oder Teststücke keine 
Verpf lichtung ein, und der Kunde übernimmt daf ür die gesamte Verantwortung. 

8.4 - Auf  Anf rage des Kunden kann der Lief erant Angebote in Bezug auf  

Bearbeitung oder Beschichtung unterbreiten. Der Kunde muss sicherstellen, dass 

diese Empf ehlungen mit einem einwandf reien Betrieb bei der Nutzung v ereinbar sind, 
wof ür der Lief erant nicht zuständig ist.  

9 - BEZAHLUNG 

9.1 - Zahlungsfristen 
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen kann die zwischen den Parteien v ereinbarte 
Zahlungsf rist nicht mehr als 60 Tage ab Rechnungsdatum betragen.  

Die Zahlungen erf olgen, sof ern keine ausdrückliche anderslautende Vereinbarung 

v orliegt, 30 Tage nach Rechnungsdatum. 
Die v ertraglich v ereinbarten Zahlungstermine können nicht nachträglich v om Kunden 

in Frage gestellt werden, egal, welcher Grund daf ür v orliegt. Dieser Ausschluss gilt 

selbst im Fall eines Rechtsstreits. Vorauszahlungen sind ohne Abzug zu entrichten, 

sof ern keine anderslautende Vereinbarung v orliegt.  

 9.2 - Zahlungsverzug 
Durch jeden Zahlungsv erzug wird ab dem Folgetag des auf  der Rechnung 

v ermerkten Zahlungstermins v on Rechts wegen Folgendes f ällig: 

9.2.1 Säumnisgebühren 
Der Säumnisgebührensatz wird durch die Anwendung der Ref inanzierungssätze der  

Europäischen Zentralbank zuzüglich zehn Punkte ermittelt und kann nicht niedriger 

sein als das Dreif ache des gesetzlichen Zinssatzes in Frankreich. 

9.2.2 Eine Pauschalentschädigung f ür die Inkassokosten in Höhe v on 40 Euro.  
Wenn die entstandenen Inkassokosten höher als der Betrag dieser 

Pauschalentschädigung sind, ist der Lief erant ebenf alls berechtigt, auf  Vorlage der 

entsprechenden Belege eine ergänzende Entschädigung zu v erlangen. 
Bei Zahlungsv erzug kann der Lief erant sein Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf  alle 

(zur Verf ügung gestellten oder während der Bearbeitung hergestellten) Einzelteile  

und Werkzeuge in seinem Besitz oder mit dem Projekt zusammenhängenden 

Lief erungen bzw. Ausstattungen ausüben und die Lief erungen aussetzen.  
Wenn der Lief erant eine dieser Bestimmungen oder beide geltend macht, hebt dies 

nicht sein Recht auf , die in Artikel 9.4 f estgelegte Eigentumsv orbehaltsklausel 

anzuwenden. 

9.3 - Ausgleichszahlungen  
Der Kunde darf  dem Lief eranten nicht automatisch Summen abziehen oder in 

Rechnung stellen, die v on diesem nicht ausdrücklich als durch ihn im Rahmen seiner 

Haf tbarkeit geschuldet anerkannt wurden. 

Jeglicher automatische Abzug wird als ausstehende Zahlung betrachtet und bewirkt  
die Anwendung der Bestimmungen, die bei Zahlungsv erzug gelten.  

Nur Ausgleichszahlungen, die gemäß den gesetzlich v orgesehenen Bedingungen 

f olgen, sind möglich. 

9.4 - Änderung der Situation des Kunden 
Bei einer Verschlechterung der Situation des Kunden, die durch Finanzauskünf te 

f estgestellt und durch einen Zahlungsv erzug bestätigt wird bzw. wenn seine 

f inanzielle Situation deutlich v on den zur Verf ügung gestellten Angaben abweicht,  
erf olgt die Lief erung nur gegen sof ortige Zahlung. 

Wenn der Kunde seinen Geschäf tswert oder einen beträchtlichen Teil seiner Aktiva 

oder seiner Sachgüter v erkauf t, überträgt, v erpf ändet oder als Gesellschaf tseinlage 

v erwendet bzw. bei Nicht-Einhaltung der Zahlungsf risten oder bei nicht erf olgtem 
Akzept eines Wechsels innerhalb v on sieben Tagen behält sich der Lief erant das 

Recht v or, ohne v orherige Mahnung f olgende Maßnahmen zu ergreif en:  

- den Ablauf  der Zahlungsf rist und f olglich die sof ortige Fälligkeit der in jeglichem 

Rahmen noch ausstehenden Summen zu erklären 
- jegliche Lief erung oder Bearbeitung auszusetzen 

- einerseits die Auf lösung sämtlicher lauf ender Verträge f estzustellen und 

andererseits sein Einbehaltungsrecht in Bezug auf  die erhaltenen Anzahlungen und 
die in seinem Besitz bef indlichen Ausrüstungen und Einzelteile bis zur Festsetzung 

einer ev entuellen Schadensersatzleistung auszuüben.  

 



 
9.5 - Eigentumsvorbehalt 
9.5.1 Für den Fall, dass der Lief erant zusätzlich zu seiner Arbeit den Werkstof f liefert, 

wird f estgelegt, dass der Eigentumsübergang erst nach v ollständiger Begleichung der  

geschuldeten Summen erf olgt. 
9.5.2 Der Gef ahrenübergang erf olgt bei Lief erung der Produkte. In diesem Sinne 

übernimmt der Kunde die Verantwortung f ür deren sachgerechte Auf bewahrung 

sowie das Risiko sämtlicher Schäden, die an den Produkten entstehen oder durch 
diese v erursacht werden könnten. 

10 - ANWENDUNG DES GESETZES ZUR UNTERVERGABE 
Wenn der abgeschlossene Vertrag Teil einer Werkv ertragskette im Sinne des 

Gesetzes Nr. 75-1334 v om 31. Dezember 1975 ist, ist der Kunde v erpf lichtet, den 
Lief eranten durch seinen eigenen Kunden genehmigen zu lassen. Ebenso ist er 

v erpf lichtet, die Zahlungsbedingungen des Lief eranten durch diesen genehmigen zu 

lassen.  

Falls der Kunde nicht selbst der Endkunde ist, v erpf lichtet er sich, bei diesem die 
Einhaltung der im Gesetz v on 1975 v orgeschriebenen Formalitäten einzuf ordern.  

Gemäß Artikel 3 dieses Gesetzes bewirkt das Nicht -Vorliegen einer Genehmigung 

die Unmöglichkeit f ür den Kunden, den Vertrag gegen den Lief eranten geltend zu 

machen. Diese Unmöglichkeit bezieht sich insbesondere auf  Beanstandungen 
auf grund ev entueller Nicht-Übereinstimmungen mit dem Lastenhef t. Der Kunde bleibt 

jedoch gemäß des erwähnten Artikels v erpf lichtet, gegenüber dem Lief eranten, 

seinem Zulief erer, seine v ertraglichen Verpf lichtungen zu erf üllen.  
Darüber hinaus muss der Kunde, sof ern er v om Vorhandensein eines Zulief erers 

Kenntnis besitzt, den Unternehmer zur Einhaltung der gesetzlich v orgeschriebenen 

Pf lichten mahnen. Andernf alls kann er im Sinne v on Artikel 14-1 des Gesetzes v on 

1975 haf tbar gemacht werden. 
Im Rahmen der v orliegenden allgemeinen Bedingungen gilt das Gesetz v on 1975 als 

zwingend einzuhaltende internationale Bestimmung, die durch die Vermittlung des 

Kunden auf  die Endkunden anwendbar ist, unabhängig dav on, in welchem Land sie 

niedergelassen sind.  

11 - GEISTIGES EIGENTUM, VERTRAULICHKEIT 
Sämtliche Ausstattungen sowie das gesamte Know-how in Zusammenhang mit den 

umgesetzten Produktionsabläuf en oder Verf ahren bleiben das geistige Eigentum des 

Lief eranten. 
Die gesamte oder teilweise Beteiligung des Kunden an den Ausstattungskosten 

bewirkt weder den Übergang des Eigentums an der Ausstattung noch den Übergang 

am geistigen Eigentum in Bezug auf  das entsprechende Know-how. 
Alle dem Kunden überlassenen Dokumente und insbesondere die technischen 

Dokumente sind v ertraulich, und der Kunde v erpf lichtet sich, in Bezug auf  die darin  

enthaltenen Inf ormationen die strengste Vertraulichkeit zu wahren.  

12 - GERICHTSSTAND 
 Bei Meinungsv erschiedenheiten bemühen sich die Parteien um eine Beilegung,  

ev entuell über die Vermittlung ihrer jeweiligen Beruf sv erbände. 

 Falls sich diese Beilegung als unmöglich erweisen sollte, wird die 

Meinungsverschiedenheit dem Gericht vorgelegt, in dessen Zuständigkeit sich 
der Geschäftssitz des Lieferanten befindet.  
 

Diese Bedingungen wurden im Namen der Union des Industries des Technologies de 
Surf aces (Industriegewerkschaf t der Oberf lächenbehandlungstechnologie) beim 

Bureau des Usages (Büro f ür geschäf tliche Gepf logenheiten) des Handelsgerichts 

Paris hinterlegt. 
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